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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. beglückwünscht die Kommission zu ihrer Initiative, die Berichterstattung über die 
Auswirkungen der entwicklungspolitischen Maßnahmen für die Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele zu verbessern; vertraut darauf, dass dies wirklich dazu 
beiträgt, dass der Rechenschaftspflicht in diesem Bereich besser nachgekommen wird; 
sieht den Einzelergebnissen der Auswertung der 2007 begonnenen Pilotphase 
erwartungsvoll entgegen;

2. verweist auf die von der Kommission vereinbarte Zielvorgabe, wonach 20 % der im 
Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit vorgesehenen Mittel für die 
Grund- und Sekundarbildung sowie die gesundheitliche Grundversorgung bereitzustellen 
sind; zeigt sich sehr interessiert daran, Einzelheiten über die Erfüllung der Zielvorgabe im 
Jahre 2007 zu erfahren;

3. begrüßt die Initiative der Kommission, einen strukturierten Ansatz zur Unterstützung der 
Oberen Rechnungskontrollbehörden in den Ländern, die eine Budgethilfe erhalten,  zu 
entwickeln;  stellt jedoch fest, dass die demokratische Rechenschaftspflicht auf Seiten der 
Partnerländer ohne eine gleichzeitige Stärkung der parlamentarischen 
Haushaltskontrollgremien, wie sie in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit1 
vorgesehen ist, nicht durchgesetzt werden kann;

4. stellt fest, dass 2006 91 % der Budgethilfe aus dem Gemeinschaftshaushalt in Form einer 
sektorbezogenen Budgethilfe geleistet wurden, die gezielter vergeben wird als die 
allgemeine Budgethilfe und somit risikoärmer ist; stellt die „dynamische Auslegung“ der 
Kommission bezüglich der Auswahlkriterien für die Budgethilfe in Frage, die dem 
Rechnungshof zufolge die Risiken erhöht; vertritt die Auffassung, dass Budgethilfe nur für 
die Länder geleistet werden sollte, die bereits Mindeststandards einer zuverlässigen 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen erfüllen;

5. fordert die Kommission auf, bezüglich der Dokumentierung der Budgethilfemaßnahmen 
die Transparenz und den Zugang zu verbessern, insbesondere durch den Abschluss von 
Vereinbarungen mit den Regierungen der Empfängerländer analog zu dem  
Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit im Finanz- und Verwaltungsbereich 
(FAFA), das den Rahmen für die Verwaltung der Finanzbeiträge der Kommission an die 
Vereinten Nationen bildet;

6. beglückwünscht die Kommission dazu, dass es ihr gelungen ist, die noch abzuwickelnden 
Mittelbindungen (RAL) für EuropAid, die noch von vor 2001 stammen, 2006 um 39 % zu 
verringern; fordert, regelmäßig über die Änderungen im Umfang der normalen und 
anormalen RAL auf dem Laufenden gehalten zu werden;

1 Verordnung (EG) Nr. 1995/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 (ABl. L 
378 vom 27.12.2006, S. 41) .



PE402.500v02-00 4/5 AD\712088DE.doc

DE

7. nimmt die vom Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 6/2007 geäußerte Kritik an den 
von der Kommission im Rahmen der technischen Hilfe durchgeführten Projekten zur 
Kenntnis;  nimmt des Weiteren zur Kenntnis, dass die Kommission darauf mit einer 
„Strategie zur Erreichung der EU-Ziele für die Wirksamkeit der Hilfe bei der technischen 
Zusammenarbeit und den Projektdurchführungseinheiten“ reagiert, die sie bis Juni 2008 
entwickeln will; erwartet, zu gegebener Zeit eine Bewertung der Ergebnisse der 
Umsetzung dieser Strategie zu erhalten;

8. begrüßt die von der Kommission durchgeführten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Koordinierung der technischen Hilfe auf Seiten der Geber; unterstreicht die Bedeutung 
eines koordinierten Ansatzes, nicht nur auf EU-Ebene, sondern für alle Geber, und erwartet 
mit Interesse Einzelheiten zu den im Rahmen dieser Initiative erzielten Fortschritten.
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